
 

 

  

 

 
Frau Präsidentin 
des Nationalrates 
Doris Bures 
Parlament 
1017 Wien 
 

 Wien, am 18. Juni 2015
GZ. BMF-310205/0078-I/4/2015

 
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

 

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 4556/J vom 20. April 2015 der 

Abgeordneten Dipl.-Ing. Gerhard Deimek, Kolleginnen und Kollegen beehre ich mich 

Folgendes mitzuteilen: 

 

Zu 1. bis 8.: 

Die Mitglieder des Generalrates der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) können während 

ihrer Amtszeit von der Bundesregierung nur abberufen werden, wenn sie eine der 

Voraussetzungen für die Ausübung ihres Amtes (§ 22 Abs. 3 und 4) nicht mehr erfüllen oder 

eine schwere Verfehlung begangen haben. Auf den Gouverneur der OeNB bezogen enthält 

§ 33 Abs. 4 NBG eine analoge Regelung. 

 

Nach Ansicht des Bundesministeriums für Finanzen liegen keine Abberufungsgründe vor und 

es genießt Gouverneur Univ.Prof. Dr. Nowotny ebenso wie Präsident Dr. Raidl das volle 

Vertrauen.  

 

Es wird zum angesprochenen Sachverhalt auch darauf hingewiesen, dass die OeNB bei der 

Verwaltung der Währungsreserven nicht hoheitlich tätig wird und diesbezüglich auch keine 

Ingerenzmöglichkeiten des Bundesministeriums für Finanzen bestehen. Die Verwaltung der 
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Währungsreserven zählt zu den grundlegenden Aufgaben des Europäischen Systems der 

Zentralbanken (ESZB). Gemäß Art. 130 des Vertrages über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) sowie Art. 7 des ESZB/EZB-Statuts hat die Verwaltung der 

Währungsreserven durch die OeNB autonom, das heißt frei von allfälligen Weisungen von 

Organen, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union, der Regierungen der 

Mitgliedstaaten oder anderer Stellen, zu erfolgen. 

 

Die OeNB teilte in ihrer Stellungnahme gegenüber dem Österreichischen Rechnungshof mit, 

dass alle Elemente der gesamthaften Strategie im Zusammenhang mit dem Management der 

Goldreserven in den jeweils dafür vorgesehenen Dokumenten beinhaltet sind. Es liegen 

daher keinerlei Versäumnisse seitens der OeNB vor. Möglichkeiten zur weiteren 

Verbesserung der Dokumentation werden evaluiert. 

 

Der Bundesminister: 

Dr. Schelling 
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